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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/63/L.47 und Add.1)] 

63/137. Verstärkung der Soforthilfe, der Rehabilitation, des Wieder-
aufbaus und der Vorbeugung nach der Tsunami-Katastrophe 
im Indischen Ozean 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/182 vom 19. Dezember 1991, 57/152 vom 
16. Dezember 2002, 57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/25 vom 5. Dezember 2003, 58/214 
und 58/215 vom 23. Dezember 2003, 59/212 vom 20. Dezember 2004, 59/231 und 59/233 
vom 22. Dezember 2004, 59/279 vom 19. Januar 2005, 60/15 vom 14. November 2005, 
61/132 vom 14. Dezember 2006 und 62/91 vom 17. Dezember 2007, 

 mit Lob für den Geist der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit bei der Be-
wältigung dieser Katastrophe, den die internationale Gemeinschaft, Regierungen, die Zivil-
gesellschaft, der Privatsektor und Einzelpersonen mit ihrer raschen Reaktion, ihrer fortge-
setzten Unterstützung, ihrer großzügigen Hilfe und ihren Beiträgen bei den Soforthilfe-, 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen bewiesen haben, 

 Kenntnis nehmend von der Erklärung über Maßnahmen zur Verstärkung der Soforthil-
fe, der Rehabilitation, des Wiederaufbaus und der Vorbeugung nach der Erdbeben- und Tsu-
nami-Katastrophe vom 26. Dezember 2004, die auf der Sondertagung führender Politiker 
des Verbands Südostasiatischer Nationen am 6. Januar 2005 in Jakarta verabschiedet wurde1, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Hyogo2 und den Hyogo-Rahmenaktionsplan 
2005-20153 sowie die gemeinsame Erklärung der Sondertagung über die Katastrophe im 
Indischen Ozean4, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in Kobe (Hyogo, Japan) abgehal-
tenen Weltkonferenz für Katastrophenvorsorge verabschiedet wurden, 

                                                 
1 A/59/669, Anlage. 
2 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1. 
3  Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to 
Disasters (A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 2). 
4 Common statement of the special session on the Indian Ocean disaster: risk reduction for a safer future 
(A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II). 
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 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs5, 

 betonend, dass auch weiterhin Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos 
ausgearbeitet, umgesetzt und gegebenenfalls in nationale Entwicklungspläne integriert wer-
den müssen, insbesondere mittels Umsetzung der Internationalen Strategie zur Katastro-
phenvorsorge, um so die Widerstandskraft von Bevölkerungen gegen Katastrophen zu stär-
ken und die Risiken für die Menschen, ihre Lebensgrundlagen, die soziale und wirtschaftli-
che Infrastruktur und die Umweltressourcen zu mindern, sowie betonend, dass die Regie-
rungen wirksame nationale Pläne für Gefahrenwarnsysteme ausarbeiten und umsetzen müs-
sen, die auf die Verringerung des Katastrophenrisikos ausgerichtet sind, 

 hervorhebend, dass die Katastrophenvorsorge, einschließlich der Verringerung der 
Anfälligkeit für Naturkatastrophen, in erheblichem Maße zur Verwirklichung einer nachhal-
tigen Entwicklung beiträgt, 

 sowie die Rolle hervorhebend, die die Zwischenstaatliche Ozeanografische Kommis-
sion der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bei 
der Koordinierung der Einrichtung des Systems für Tsunami-Warnung und -Folgenbegren-
zung im Indischen Ozean in Anbetracht dessen wahrnimmt, wie wichtig es ist, die für wirk-
same Vorkehrungen zur Tsunami-Frühwarnung unerlässliche regionale und subregionale 
Zusammenarbeit und Koordinierung zu verstärken, 

 in Würdigung dessen, dass der Freiwillige Treuhandfonds mehrerer Geber für Vorkeh-
rungen zur Tsunami-Frühwarnung im Indischen Ozean und in Südostasien einsatzbereit ist, 
und mit der Bitte an die Regierungen, die Geberländer, die in Betracht kommenden interna-
tionalen Organisationen, die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen, den Privat-
sektor und die Zivilgesellschaft, zu erwägen, in Form von finanziellen Beiträgen und tech-
nischer Zusammenarbeit zur Unterstützung der Einrichtung des Tsunami-Frühwarnsystems 
im Einklang mit den Bedürfnissen der Länder des Indischen Ozeans und Südostasiens zu 
dem Treuhandfonds beizutragen, damit er zur Entwicklung eines integrierten Frühwarnsys-
tems beisteuern kann, das mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet ist und ein Netzwerk 
von mit dem globalen System verbundenen Kooperationszentren umfasst, 

 betonend, dass den betroffenen Ländern und ihrer Bevölkerung, insbesondere den 
schwächsten Gruppen, auch weiterhin mit Entschlossenheit dabei geholfen werden muss, 
sich vollständig von den verheerenden und traumatischen Auswirkungen der Katastrophe zu 
erholen, namentlich auch bei ihren mittel- und langfristigen Rehabilitations- und Wieder-
aufbaumaßnahmen, und die diesbezüglichen Hilfsmaßnahmen der Regierungen und der in-
ternationalen Gemeinschaft begrüßend, 

 feststellend, dass bei den Wiederaufbau- und Rehabilitationsmaßnahmen der vom Tsu-
nami betroffenen Länder Fortschritte erzielt wurden, sowie feststellend, dass zur Wiederher-
stellung der Grundlage für eine langfristige nachhaltige Entwicklung weiterhin Anstrengun-
gen und Hilfe erforderlich sind, 

 es begrüßend, dass in einigen betroffenen Ländern Institutionen für das Katastro-
phenmanagement geschaffen oder ausgebaut wurden, die eine Führungsrolle bei der umfas-
senden Verringerung des Katastrophenrisikos übernehmen und Notfallmaßnahmen auf loka-
ler und nationaler Ebene stärken, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstrengungen, die die Regierungen 
der betroffenen Länder unternehmen, um die Rehabilitations- und Wiederaufbauphase 
durchzuführen und die finanzielle Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Weiterlei-

                                                 
5 A/63/84-E/2008/80. 
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tung und dem Einsatz von Ressourcen zu erhöhen, gegebenenfalls auch durch die Heranzie-
hung internationaler öffentlicher Rechnungsprüfer; 

 2. anerkennt und befürwortet die laufenden Anstrengungen mit dem Ziel, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht unter den Gebern und den Empfängerländern unter 
anderem mittels eines einheitlichen Online-Verfolgungssystems für Finanz- und Sektorin-
formationen zu fördern, und hebt hervor, wie wichtig es ist, dass aktuelle und genaue In-
formationen über den ermittelten Bedarf sowie die Quellen und die Verwendung der Fi-
nanzmittel vorliegen und dass die Geber bei Bedarf auch künftig Unterstützung für die Wei-
terentwicklung der Online-Verfolgungssysteme in den betroffenen Ländern gewähren; 

 3. legt den vom Tsunami betroffenen Ländern und sonstigen maßgeblichen Inte-
ressenträgern nahe, mit anderen von Katastrophen betroffenen und bedrohten Ländern Er-
fahrungen auszutauschen, namentlich darüber, wie die Präventiv-, Risikominderungs- und 
humanitären Hilfsmaßnahmen in Zukunft verbessert werden könnten; 

 4. legt den Gebergemeinschaften und den internationalen und regionalen Finanzin-
stitutionen sowie dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft nahe, die bestehenden Partner-
schaften zu verstärken und dem mittel- und langfristigen Rehabilitations- und Wiederauf-
baubedarf der betroffenen Länder weiter entgegenzukommen; 

 5. fordert die Regierungen der betroffenen Länder nachdrücklich auf, ihren unge-
deckten Bedarf an finanzieller und technischer Hilfe zu ermitteln, die dazu dienen soll, die 
laufenden Anstrengungen zur Ausweitung der nationalen Kapazitäten zu fördern und ein 
zuverlässiges Tsunami-Frühwarnsystem in der Region in Abstimmung mit den Aktivitäten 
der Zwischenstaatlichen Ozeanografischen Kommission der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu schaffen; 

 6. begrüßt die Schritte, die diese Regierungen und Regionalorganisationen unter-
nommen haben, um ihre rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für das Ka-
tastrophenmanagement zu verbessern, und ermutigt sie, weiter Wege zur Stärkung ihres Re-
gulierungsrahmens für die internationale Katastrophenhilfe zu prüfen, namentlich indem sie 
bei Bedarf die Leitlinien für die innerstaatliche Erleichterung und Regulierung der interna-
tionalen Katastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe berücksichtigen, die auf der vom 
26. bis 30. November 2007 abgehaltenen dreißigsten Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Konferenz verabschiedet wurden; 

 7. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstrengungen, die die internationa-
len Organisationen, die Geberländer und die maßgeblichen Organisationen der Zivilgesell-
schaft unternehmen, um die Regierungen der betroffenen Länder beim Aufbau nationaler 
Warn- und Reaktionskapazitäten für Tsunamis zu unterstützen, mit dem Ziel, die Öffent-
lichkeit stärker zu sensibilisieren und Unterstützung auf Gemeinwesenebene zur Verringe-
rung des Katastrophenrisikos zu gewähren; 

 8. ermutigt die Regierungen der betroffenen Länder, die zuständigen Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, die internationalen Organisationen, die Geberländer, die 
regionalen und internationalen Finanzinstitutionen, die Zivilgesellschaft, die Internationale 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung und die Akteure des Privatsektors, die sich an den 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen beteiligen, sich weiter wirksam untereinan-
der abzustimmen, um sicherzustellen, dass die bestehenden gemeinsamen Programme wirk-
sam durchgeführt werden, unnötige Doppelarbeit zu verhindern, die Anfälligkeit für künfti-
ge Naturgefahren zu vermindern sowie bei Bedarf den verbleibenden humanitären Bedürf-
nissen auf angemessene Weise zu entsprechen; 

 9. hebt die Notwendigkeit hervor, stärkere Institutionen, Mechanismen und Kapa-
zitäten auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene zu schaffen, wie in der Erklärung von 
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Hyogo2 und im Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-20153 bekräftigt, und die Aufklärung und 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Einbindung der Gemeinwesen zu fördern, um 
die Widerstandskraft gegen Gefahren und Katastrophen systematisch zu erhöhen und die 
Risiken für die Bevölkerung und deren Katastrophenanfälligkeit zu mindern, so auch durch 
ein wirksames und dauerhaftes Tsunami-Warnsystem; 

 10. betont, dass die zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen, die in-
ternationalen Organisationen, die regionalen und internationalen Finanzinstitutionen, die 
Zivilgesellschaft und der Privatsektor die Programme im Einklang mit den von den Regie-
rungen der vom Tsunami betroffenen Länder ermittelten Bedürfnissen und vereinbarten Pri-
oritäten durchführen und volle Transparenz und Rechenschaftspflicht für ihre Programmtä-
tigkeiten gewährleisten müssen; 

 11. fordert die Staaten auf, die Erklärung von Hyogo und den Hyogo-Rahmen-
aktionsplan 2005-2015 vollständig umzusetzen, insbesondere die Verpflichtungen zur Ge-
währung von Hilfe für katastrophengefährdete Entwicklungsländer und von Katastrophen 
heimgesuchte Staaten, die sich in der Übergangsphase zu einer nachhaltigen physischen, so-
zialen und wirtschaftlichen Erholung befinden, um sie bei Risikominderungsaktivitäten in 
Prozessen der Wiederherstellung und Rehabilitation nach Katastrophen zu unterstützen; 

 12. betont, wie wichtig und notwendig es ist, dass die Regierungen der betroffenen 
Länder, das System der Vereinten Nationen und die internationalen und regionalen Finanz-
institutionen den Prozess des Wiederaufbaus anhand der nationalen Daten der betroffenen 
Länder und unter Verwendung einer einheitlichen Methodik regelmäßig neu überprüfen, um 
die Fortschritte zu bewerten sowie Lücken und Prioritäten aufzuzeigen, und während der 
Wiederherstellungs- und Wiederaufbauphase die örtlichen Gemeinwesen einbeziehen, um 
einen besseren Wiederaufbau zu ermöglichen; 

 13. erkennt an, dass das System für die Beurteilung der Wirkung und die Überwa-
chung des Tsunami-Wiederaufbaus ein wertvoller gemeinsamer Analyserahmen zur Bewer-
tung und Überwachung der Wirkung des Tsunami-Wiederaufbaus und als Informations-
grundlage für eine wirksame Planung und Programmierung ist; 

 14. erkennt an, dass die einschlägigen Aktivitäten zur Evaluierung und Stärkung der 
Tsunami-Frühwarnsysteme bislang hauptsächlich auf die Festlegung der Lenkungsstruktur 
des Systems, seine technische Anwendung, die verstärkte Sensibilisierung und Vorbereitung 
der Öffentlichkeit, so auch durch Schulungen, und technischen Rat ausgerichtet sind; 

 15. begrüßt die Inbetriebnahme von Anlaufstellen für die Tsunami-Warnung, die in 
der Lage sind, rund um die Uhr Tsunami-Warnmeldungen zu empfangen und zu verbreiten, 
und ermutigt die Zwischenstaatliche Ozeanografische Kommission, mit Unterstützung der 
Mitgliedstaaten, der Organisationen der Vereinten Nationen und der Geber ihre Anstrengun-
gen fortzusetzen, namentlich im Hinblick auf die Ausarbeitung nationaler Aktionspläne für 
alle am Tsunami-Frühwarnsystem im Indischen Ozean beteiligten Länder; 

 16. begrüßt außerdem die Arbeit, die das Sekretariat für die Internationale Strategie 
zur Katastrophenvorsorge leistet, um Partnerschaften zwischen den maßgeblichen Akteuren 
herzustellen, und betont, wie wichtig es ist, dass die Länder Frühwarnsysteme einrichten, 
bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht; 

 17. legt den Regierungen und dem System der Vereinten Nationen eindringlich na-
he, bei der Vorsorgeplanung für den Katastrophenfall und der Bewältigung von Naturkatast-
rophen sowie bei der Durchführung von Wiederherstellungs-, Rehabilitations- und Wieder-
aufbaumaßnahmen eine Geschlechterperspektive zu integrieren und Frauen jede Gelegen-
heit zu bieten, in allen Phasen des Katastrophenmanagements voll, aktiv und gleichgestellt 
mitzuwirken; 
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 18. bekundet ihre höchste Anerkennung für die Anstrengungen, die die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen, insbesondere das Sekretariats-Amt für die Koordi-
nierung humanitärer Angelegenheiten, sowie die anderen auf humanitärem Gebiet tätigen 
und im Entwicklungsbereich zuständigen Akteure, einschließlich der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung, auf dem Gebiet der Soforthilfe, der Rehabilitation und 
des Wiederaufbaus in den betroffenen Ländern unternommen haben; 

 19. begrüßt die bedeutenden Fortschritte, Leistungen und Ergebnisse in den betrof-
fenen Ländern und ersucht das System der Vereinten Nationen, diese Länder auch künftig 
zu unterstützen, wenn es darum geht, Maßnahmen in langfristige Projekte und Programme 
der Entwicklungshilfe einzubinden. 

68. Plenarsitzung 
11. Dezember 2008 


